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allem Anschein nach war es wenig mehr als eine Störung 
des guten Einvernehmens. — Dass die für das J. 534 von 
König Athalarich vollzogene Ernennung des Consuls Paulinus 
in Byzanz als legitim betrachtet ward, lehren zahlreiche Ver­
ordnungen des Kaisers Iustinianus.

die Marcellinus berichtet, wird damit Zusammenhängen; aber bemerkens­
werth ist wiederum der scharfe Tadel dieses Sieges, welchen piratico ausu 
Romani ex Romanis rapuerunt, bei den Byzantinern. Die Ungezogenheit, 
welche der Priester Ennodius in seiner 505 7 gehaltenen Ansprache an 
den König sich gegen Anastasius herausnahm (17,81) und die Hindeutung 
auf die bestehende Spannung in dem derselben Epoche angehörenden 
ersten Briefe Cassiodors zeigen wohl das gestörte Einvernehmen, aber 
auch nicht mehr.


